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Auszug aus dem Protokoll 

der Regierungsrates des Kantons . 

PLANVERWALTUNG 

Sitzung vom 28. Juni 1972 

3412. Quartierplan. Am 31. ,Januar 1972 ersuchte der Ge­
meirnforat Bubikon um Genehmigung seines Beschlusses vom 
28. März 1968 betreffend Festsetzung . des privaten Quartier­
plans Ober-Wol:Ehausen. Dieser Beschluss wurde am 29. ,Juli 
1971 im Kantonalen Amtsblatt veröffentlicht und den betrof­
fenen Grundeigentümem schriftlich mitgeteilt. Gemäss Zeug­
nis des Bezirksrates Hinwil vom 27. August 1971 sind gegen 
clie <cluartierplanfestsetzung keine Rekurse eingegangen. 

· Das Quartierplangebiet wird im Süden durch die Quar­
tierstrasse B, im Nordosten durch dieüberwolfhausenerstrasse, 
Staatsstrasse II. Kl. Nr. 13, und im Westen durch die Quar­
tierstrasse A, begrenzt. Das ganze Gebiet liegt innerhalb des 
neu überarbeiteten generellen Kanalisationsprojekts der Ge­
meinde Bubikon wie auch innerhalb <ler Bauzonen gemäss 
geltendem Zonenplan. 

Der strassenmässigen Jjjrschliessung des Quartierplange­
biets dient nebst den umgrenzenden Strassen eine von der 
Oberwolfhausenerstrasirn, Staatsstrasse II. Kl. Nr. 13, abzwei­
gende Sackstrasse, die Zufahrtsstrasse D. 

Der mit 20 m festgelegte Baulinienabstand an der Quar­
tierstrasse B entspricht deren Bedeutung. Die Baulinien an der 
Oberwolfhausenerstrasse, Staatsstrasse II. Kl. Nr. 13, und an 
der Quartierstrasse A werden in einem separaten öffentlichen 
Verfahren durch die Gemeinde festgesetzt. 

Die Niveaulinie der Quartierstrasse B weist eine Maximal­
steigung von 8 % auf. 

Der Genehmigung <ler Vorlage steht nichts entgegen. 
Dei· Gemeinderat wird gemäss den §§ 16 .und 19 des Bau­

g·esetzes den vorliegenden Beschluss zu veröffentlichen haben. 
Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 

beschliesst der Regierungsrat: 
I. Der BC'schluss des Gemeinderates Bubikon vorn 28. 

:Niärz 1968 betreffend Festsetzung des privaten Quartierplans 
Ober-Wolfhausen mit Bau- und Niveaulinien an cler Quartier- _ 
strasse B wird gemäss (len eingereichten Plänen genehmigt. . 
'\ II. Mitteilung an den Gemeinderat Bubikon für sich und 
zuhanden der beteiligten Grund~igentümer, unter Rücksen· 
clung eines Plandossiers mit Genehmigungsvermerk, den Be­
zirksrat Hinwil sowie an die Direktion der öffentlichen Bau­
ten. 

Zürich, den 28. Juni 1972. 

Vor dem Regierungsrat, 

Der Staatsschreiber: 

Dr. H. Roggwiller 
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